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Haftung des GmbH-Geschäftsführers 

Der Geschäftsführer einer GmbH hat bei der Übernahme der Geschäftsführertätigkeit diverse 

Rechts- und Haftungsfragen zu beachten. Er kann etwa persönlich für die Abfuhr der Abgaben 

der GmbH zur Haftung herangezogen werden. 

Dies gilt auch für noch offene Abgabenschulden, die bereits vor Übernahme der Geschäftsführerfunktion 

entstanden sind. Es empfiehlt sich daher bei einem Wechsel in die Führungsetage eines Unternehmens auch 

aus abgabenrechtlicher Sicht eine Prüfung der Vergangenheit vorzunehmen. 

 

Voraussetzungen für eine persönliche Haftung des Geschäftsführers 

• das Bestehen einer Abgabenforderung gegen die GmbH, 

• die Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung (sog. Ausfallshaftung), 

• die Verletzung abgabenrechtlicher Pflichten durch den Geschäftsführer (insb. Abgaben zu entrichten 

oder die zeitgerechte Einreichung von Abgabenerklärungen), 

• das Verschulden des Geschäftsführers und 

• der Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung durch den Geschäftsführer und der 

Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung. 

Liegen sämtliche dieser Voraussetzungen vor, so haftet der Geschäftsführer einer GmbH persönlich (mit 

seinem Privatvermögen) für die offene Abgabenforderung. 

 

Verschulden des Geschäftsführers 

 

Wesentlicher Bestandteil der abgabenrechtlichen Haftung ist das Verschulden des Geschäftsführers an der 

Pflichtverletzung (und damit am Abgabenausfall). Die Haftung erstreckt sich vor allem auf Abgaben, deren 

Zahlungstermin in die Zeit der Vertretungstätigkeit fällt. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) 

hat sich ein Geschäftsführer jedoch bei der Übernahme seiner Funktion auch darüber zu informieren, ob und 

in welchem Ausmaß die von ihm nunmehr vertretene GmbH bisher ihren steuerlichen 

Verpflichtungen nachgekommen ist. 

Der Geschäftsführer hat sich demnach darüber zu informieren, welchen Stand das Abgabenkonto der 

Gesellschaft im Zeitpunkt der Übernahme der Geschäftsführerfunktion hat und die Pflicht, die Beträge eines 

allfälligen Rückstandes, wie er am Abgabenkonto ausgewiesen ist, zu entrichten. 

 

 

 

 

 

 

 



Klienteninfo monatliche Ausgabe 10/2019 

Seite 2 von 11 
 

Buchhaltung und gesamtes Rechenwerk prüfen? 

 

Gibt es hingegen keine Hinweise, aus denen der neue Geschäftsführer schließen könnte, dass die bereits 

eingereichten Steuererklärungen oder die Selbstberechnungen der zu entrichtenden Abgaben unrichtig 

gewesen seien, hat ein Geschäftsführer nach Ansicht des VwGH bei Übernahme seiner 

Geschäftsführerfunktion nicht die Pflicht, die gesamte Buchhaltung und das gesamte Rechenwerk sowie die 

Aufzeichnungen vergangener Jahre nachzuprüfen. 

 

GmbH-Geschäftsführer haben allerdings nicht nur bei Übernahme einer Geschäftsführerposition, sondern 

etwa auch im Rahmen einer Insolvenz sowie bei der Führung der laufenden Geschäfte zahlreiche 

(abgaben)rechtliche Pflichten zu beachten. Um nachteilige Konsequenzen zu vermeiden, empfiehlt es sich 

daher jedenfalls im Vorfeld eine sorgfältige Prüfung vorzunehmen. Wir unterstützen und beraten Sie dabei 

gerne! 
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Gewerbeberechtigung bei Vermietung über Onlineplattformen? 

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschied in einem Fall, dass es sich bei der Vermietung 

einer Wohnung über eine Onlineplattform um eine Beherbergung im Sinne des Gewerberechts 

handelte. 

Die Beurteilung hatte unter anderem Auswirkungen auf die gewerbliche Sozialversicherung des 

Vermieters sowie auf Umlagen-Zahlungen an die Wirtschaftskammer. 

Im gegenständlichen Fall hatte ein in der Steiermark lebender Eigentümer einer Wohnung in Wien diese auf 

Onlineplattformen zur Vermietung angeboten. Die Leistungen des Wohnungseigentümers beinhalteten die 

Bereitstellung von Bettwäsche und Handtüchern, einen kostenlosen WLAN-Zugang, die Nutzung eines 

Fernsehgerätes sowie eine Endreinigung. Weiters wurde beim Internetauftritt mit der leichten Erreichbarkeit 

touristischer Ziele geworben. Die Vermietung erfolgte zumeist für ein bis zwei Nächte, wobei der Preis € 85 

pro Nacht betrug. 

 

Der VwGH kam zum Schluss, dass die Grenze zur bloßen Raummiete überschritten wurde und im 

Hinblick auf den Außenauftritt des Betriebes (Internetauftritt im Rahmen des Hotellerie- und Gastgewerbes, 

Angebot an Touristen durch Hervorhebung der leichten Erreichbarkeit touristischer Ziele, Preis jenseits einer 

normalen Wohnungsmiete, Dauer der Vergabe von wenigen Tagen) 

ein Fremdenbeherbergungsbetrieb vorliegt und somit eine Gewerbeberechtigung erforderlich ist. 

Da der Wohnungseigentümer dafür keinen Gewerbeschein hatte, wurde eine Geldstrafe verhängt. 

Aufgrund der gewerberechtlich relevanten Tätigkeit des Wohnungseigentümers 

bestand zusätzlich eine Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer Österreich sowie eine 

Versicherungspflicht nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG). 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es aber möglich, sich von der Pflichtversicherung nach dem GSVG 

befreien zu lassen. Etwa in jenen Fällen: 

• Unterbrechung der Selbständigkeit: Wenn Sie nicht das ganze Jahr über die 

Beherbergungstätigkeit ausüben, können Sie ihren Gewerbeschein bei der Wirtschaftskammer 

ruhend melden 

• Kleinunternehmer - Ausnahme bei geringen Einkünften und Umsätzen: Falls Sie Ihre 

Beherbergungstätigkeit derzeit nur geringfügig ausüben, können Sie sich von der Pensions- und 

Krankenversicherung befreien lassen. Bei dieser Ausnahme bleibt die Unfallversicherung aufrecht. 

Um diese Ausnahme beantragen zu können, dürfen Ihre Einkünfte aus sämtlichen selbständigen 

Tätigkeiten im Jahr maximal € 5.361,72 (Wert 2019) und Ihre Umsätze aus sämtlichen 

unternehmerischen Tätigkeiten im Jahr maximal € 30.000 betragen. Abhängig von Ihrem Alter sind 

auch ihrer Vorversicherungszeiten bei der Gewerblichen Sozialversicherung zu berücksichtigen. 

Die Vermietung von Wohnungen kann jedoch nicht nur gewerberechtliche und sozialversicherungsrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen, sondern ist auch aus einkommensteuerlicher, umsatzsteuerlicher sowie im 

Falle der Beschäftigung von Arbeitnehmern auch aus kollektivvertraglicher Sicht umfassend zu beurteilen. 

Wir unterstützen Sie dabei gerne 
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Innergemeinschaftliche Lieferungen: Verschärfte Nachweispflichten 

Ab dem 1.1.2020 sind für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung 

verpflichtend neue Vorschriften einzuhalten. Andernfalls droht die Umsatzsteuerpflicht der 

innergemeinschaftlichen Lieferung. 

Der Rat der EU hat beschlossen, sogenannte Quick Fixes einzuführen, die ab 1.1.2020 Anwendung finden. 

Nachstehend wird auf die Verschärfung bei der Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen Lieferungen 

näher eingegangen, da diese von der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

abweicht. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH handelt es sich nämlich bei einer gültigen UID-Nummer des 

Käufers und die Aufnahme einer innergemeinschaftlichen Lieferung in die Zusammenfassende Meldung (ZM) 

um eine formelle, nicht aber um eine materiell-rechtliche Voraussetzung für die Steuerfreiheit. Somit dürfen 

Mitgliedstaaten bis dato die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen auch bei 

Fehlen einer gültigen ausländischen UID-Nummer des Abnehmers nicht versagen. 

 

Neuregelung durch Quick Fixes 

 

Ab dem 1.1.2020 ist es für die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen notwendig, dass der 

Steuerpflichtige, für den die Lieferung erfolgt (Käufer), eine gültige UID-Nummer besitzt und diese dem 

Lieferer mitgeteilt hat. Weiters hat der Lieferer (Verkäufer) eine korrekte ZM abzugeben. Somit ist 

die derzeitige Rechtsprechung des EuGH ab dem 1.1.2020 nicht mehr relevant. 

 

Um die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen in Anspruch nehmen zu können, muss der 

Lieferer darüber hinaus dokumentieren, dass die Ware tatsächlich ins übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist 

(Belegnachweis). 

Es kann ab dem 1.1.2020 vermutet werden, dass die Ware in den Bestimmungsmitgliedstaat transportiert 

wurde, wenn der Verkäufer (als Auftraggeber des Transportes) im Besitz von mindestens zwei einander nicht 

widersprechenden und von unabhängigen Dritten erstellten Nachweisen ist. Als Nachweis gelten etwa 

Versicherungspolizzen für den Warentransport, Bankunterlagen, die die Bezahlung des Transportes belegen, 

Transport- oder Versandunterlagen (CMR-Frachtbrief). 

Veranlasst hingegen der Käufer den Transport, so ist zusätzlich eine schriftliche Erklärung des 

Erwerbers, dass dieser den Transport veranlasst hat, notwendig. 

 

Ab 1.1.2020 sind die Aufzeichnungen der gültigen UID-Nummer sowie die korrekte Abgabe einer 

ZM ausdrückliche Voraussetzungen für die Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen Lieferungen. Wir 

empfehlen Ihnen, bereits im Jahr 2019 mit den unternehmensinternen Prozessen, insbesondere mit der 

Kontrolle der UID Ihrer Geschäftspartner sowie die Ablage der für den Belegnachweis notwendigen 

Dokumente zu beginnen. Wir unterstützen Sie dabei gerne.    
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Homeoffice als Unternehmerrisiko 

Übt ein österreichischer Arbeitnehmer eines ausländischen Unternehmens seine Tätigkeit auch 

an seinem österreichischen Wohnsitz aus, kann für das ausländische Unternehmen in 

Österreich Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerpflicht und eine 

Lohnsteuerabfuhrverpflichtung ausgelöst werden. 

Im Inland ist ein ausländisches Unternehmen mit seinen Einkünften aus Gewerbebetrieb dann beschränkt 

steuerpflichtig, wenn das Homeoffice eine Betriebsstätte begründet. Die beschränkte Steuerpflicht erstreckt 

sich dabei lediglich auf die in Österreich erwirtschafteten Einkünfte. 

Bei der Beurteilung der Frage, ob in Österreich eine Betriebsstätte begründet wird, sind drei 

unterschiedliche Betriebsstättenbegriffe zu berücksichtigen. 

1. Einerseits gilt als Betriebsstätte jede feste örtliche Anlage oder Einrichtung, die der Ausübung des 

Betriebes dient. Nach Ansicht der Finanzverwaltung kann dies bereits dann gegeben sein, wenn im 

Homeoffice in der Wohnung des Arbeitnehmers ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellter 

Laptop und ein Mobiltelefon zur Arbeitsausübung genutzt wird. Weiters genügt es, dass in der 

Wohnung eine – wenn auch nur geringfügige – Tätigkeit für den Gewerbebetrieb ausgeübt wird. 

2. Wird vom ausländischen Unternehmen aufgrund der Homeoffice-Tätigkeit des inländischen 

Arbeitnehmers nach nationalem Recht eine Betriebsstätte in Österreich begründet, ist in einem 

zweiten Schritt zu prüfen, ob der innerstaatliche Besteuerungsanspruch Österreichs auch bei 

Berücksichtigung des jeweils anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens aufrechterhalten 

wird. 

Für Zwecke des internationalen Steuerrechts sind bei der Beurteilung des Betriebsstättenbegriffs 

insbesondere die Faktoren Verfügungsmacht, Dauerhaftigkeit und unternehmerische 

Tätigkeit zu berücksichtigen. 

 

Dauerhaft zur Ausübung einer betrieblichen Tätigkeit des Arbeitgebers genutzt wird Homeoffice nach 

Ansicht der Finanzverwaltung etwa dann, wenn die Tätigkeit des Arbeitnehmers – unter 

wöchentlichem Wechsel – zu je 50% am ausländischen Unternehmenssitz und zu 50% im 

österreichischen Homeoffice ausgeführt wird. Faktische Verfügungsmacht ist etwa dann gegeben, 

wenn der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangt, seine Wohnung für die Geschäftstätigkeit des 

Unternehmens des Arbeitsgebers zur Verfügung zu stellen, weil der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt, obwohl die Tätigkeit des Arbeitnehmers einen Arbeitsplatz 

erfordert. 

3. Darüber hinaus kann auch für Zwecke der Lohnsteuer eine Betriebsstätte begründet werden, wenn 

die für die Dauer von mehr als einem Monat unterhaltene feste örtliche Anlage oder Einrichtung 

der Ausübung der durch den Arbeitnehmer ausgeführten Tätigkeit dient. In diesem Fall kann es zu 

einer Lohnsteuerabzugspflicht des ausländischen Unternehmens in Österreich kommen. 
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Es empfiehlt sich daher in Homeoffice-Fällen, bereits im Vorfeld eine sorgfältige Prüfung vorzunehmen und 

gegebenenfalls entsprechende Vorkehrungen im Hinblick auf die Homeoffice-Policy des eigenen 

Unternehmens zu treffen , um nachteilige steuerliche Konsequenzen aufgrund der Begründung einer 

Betriebsstätte zu vermeiden. Wir unterstützen und beraten Sie dabei gerne! 

 

Im Zuge der „Steuerreform 2020“ ist geplant, dass ab dem Kalenderjahr 2020 auch ausländische Arbeitgeber 

ohne Betriebsstätte in Österreich den Lohnsteuerabzug für die Beschäftigung eines österreichischen 

Arbeitnehmers vorzunehmen haben. Der weitere Gesetzwerdungsprozess bleibt abzuwarten! 
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Rechte und Pflichten eines Zeugen 
 

Das Finanzamt ist zur Erfüllung seiner Aufgaben berechtigt, Auskunft über alle für die Erhebung 

von Abgaben maßgebenden Tatsachen zu verlangen. Die Auskunftspflicht trifft jedermann, 

selbst wenn es sich nicht um die persönliche Abgabepflicht handelt. 

Die Einvernahme kann dabei als Auskunftsperson oder als Zeuge erfolgen. Die Auskunftsperson 

unterscheidet sich vom förmlichen Zeugen durch die Stellung im Verfahren: 

 

Die Befragung ist formlos und dient zur Klarstellung bzw. Ermittlung erster Anhaltspunkte sowie zur 

Erhebung von Informationen geringerer Bedeutung. Die Einvernahme von Auskunftspersonen kann – im 

Gegensatz zur Befragung eines Zeugen – nicht nur in einem Abgabenverfahren gegen einen bestimmten 

Abgabepflichtigen, sondern auch im Vorfeld erfolgen. Die Aussage einer Auskunftsperson stellt ein 

Beweismittel dar, dem aber im Verhältnis zur Zeugenaussage eine geringere Beweiskraft zukommt. 

Jeder ist verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen, also etwa auch Mitarbeiter des Unternehmens, wobei 

während der Aussage eine Vertrauensperson hinzugezogen werden kann. Eine Auskunftspflicht besteht aber 

nur dann, wenn das behördliche Auskunftsverlangen abgabenrechtlich relevante Umstände und 

Tatsachen betrifft. Grenzen der Auskunftspflicht ergeben sich darüber hinaus aus der Erforderlichkeit, 

Verhältnismäßigkeit, Zumutbarkeit und Geeignetheit. 

 

Einvernahme von Familienangehörigen 

 

Nicht als Zeuge oder Auskunftsperson einvernommen werden dürfen Wahrnehmungsunfähige, Geistliche 

betreffend das Beichtgespräch und Organe hinsichtlich Informationen, die dem Amtsgeheimnis 

unterliegen. Familienangehörige können generell ihre Aussage verweigern, wobei dieses 

Entschlagungsrecht nicht begründet werden und die Auskunftsperson bzw. der Zeuge über dieses 

Aussageverweigerungsrecht entsprechend belehrt werden muss. Dies gilt auch dann, wenn durch eine 

Aussage die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung für den Zeugen (Auskunftsperson) selbst oder seine 

Angehörigen besteht. Darüber hinaus besteht für Zeugen oder Auskunftspersonen ein 

Aussageverweigerungsrecht, wenn sie einer gesetzlichen bzw. berufsrechtlichen 

Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen (z.B. Journalisten, Banken, Ärzte, Notare, Rechtsanwälte, 

Steuerberater) oder ein Betriebsgeheimnis offenbaren würden. 

 

Vorladung und Gebühren 

 

Die Vorladung zu einer Einvernahme kann entweder in Form einer einfachen Ladung, in welcher für den Fall 

des unentschuldigten Nichterscheinens keine Zwangsfolgen angedroht werden, oder in Form eines 

Ladungsbescheides erfolgen. Wird einem Ladungsbescheid nicht Folge geleistet, kann dies entsprechende 

Sanktionen (z.B. Zwangsstrafen) nach sich ziehen. In der Ladung ist der konkrete Gegenstand der 

Amtshandlung kurz und deutlich anzuführen – die Angabe „Auskunftserteilung“ reicht nicht aus. 

Zeugen und Auskunftspersonen haben Anspruch auf Zeugengebühren, welche den Ersatz der 

notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten, die Entschädigung für Zeitversäumnis (wie im gerichtlichen 

Verfahren) und den Barauslagenersatz umfassen. 

 

Sollten Sie eine Zeugenvorladung erhalten, klären wir mit Ihnen gemeinsam die rechtlichen 

Rahmenbedingungen ab und begleiten Sie auch gerne zum Zeugentermin. 
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Steuerliche Behandlung von Sonderklassegebühren 
 

Primarärzte und Assistenzärzte, die in einem Dienstverhältnis zu einer Krankenanstalt stehen, 

beziehen Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Werden Patienten mit einer höheren als 

der allgemeinen Verpflegungsklasse behandelt, erhält der behandelnde Arzt sogenannte 

Sonderklassegebühren. 

Soweit Sonderklassegebühren von der Krankenanstalt nicht im eigenen Namen, sondern im Namen und auf 

Rechnung der Ärzte eingehoben und an diese weitergeleitet werden, stellen die Sonderklassegebühren 

Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Arztes dar. 

 

FSVG-Pflichtversicherung 

 

Liegen wegen der Weiterleitung der Sonderklassegebühren Einkünfte aus selbständiger Arbeit vor, 

begründet diese Tätigkeit die Pensionsversicherung und Unfallversicherung nach dem Freiberuflichen 

Sozialversicherungsgesetz (FSVG). Damit sind Ärzte, die Sonderklassegebühren erhalten, in der 

Pensionsversicherung und in der Unfallversicherung mehrfach versichert, und zwar nach der ASVG 

(Dienstverhältnis Krankenanstalt) als auch nach der FSVG (Sonderklassegebühren). Während in solch einem 

Fall die Unfallversicherung jedenfalls zu zahlen ist, sollte in punkto Pensionsversicherung zur Beschränkung 

der Beitragspflicht bzw. zur Vermeidung von zu hohen Vorauszahlungen unmittelbar ein Antrag auf 

Differenzbeitragsvorschreibung samt aktueller Gehaltsabrechnung bei der SVA eingebracht werden. 

 

Verdienen Ärzte aufgrund ihrer Tätigkeit in der Krankenanstalt schon über der 

Jahreshöchstbeitragsgrundlage von € 73.080 (Wert 2019, wobei das gesamte Jahresbruttoeinkommen aus 

dieser Tätigkeit berücksichtigt wird), wird die SVA keine weitere Pensionsbeitragsvorschreibung machen. 

Beginn und Ende der den Sonderklassegebühren zugrunde liegenden Tätigkeiten sind vom Arzt der 

Sozialversicherungsanstalt zu melden. 

 

Einkommensteuer 

 

Handelt es sich bei den Sonderklassegebühren um Einkünfte aus selbständiger Arbeit, muss eine 

Einkommensteuererklärung erstellt werden. Dabei kann unter gewissen Voraussetzungen hinsichtlich dieser 

Einkünfte ein Betriebsausgabenpauschale von 12% in Anspruch genommen werden. Jene 

Werbungskosten, die sowohl durch die Einkünfte als angestellter Arzt als auch durch die Einkünfte aus 

Sonderklassegebühren veranlasst sind, müssen gekürzt werden. Diese Kürzung hat nach dem 

Einnahmenschlüssel (Verhältnis der Einnahmen aus den Sonderklassegebühren zu den laufenden 

steuerpflichtigen nichtselbständigen Einkünften) zu erfolgen. Aufwendungen für Fahrten zwischen dem 

Wohnort und der Arbeitsstätte sind nicht als Betriebsausgabe zu berücksichtigen, da sie mit dem 

Verkehrsabsetzbetrag und dem Pendlerpauschale gedeckt sind. 

 

Wir unterstützen Sie gerne sowohl bei der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung als auch bei etwaigen 

sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen. 
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Überlassung der Landwirtschaft zu nicht kostendeckendem Pachtzins 
 

Der Verwaltungsgerichtshof wies darauf hin, dass als Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer 

unter bestimmten Voraussetzungen – insbesondere, wenn zwischen den Parteien des Umsatzes 

eine Nahebeziehung besteht - der Normalwert heranzuziehen ist. 

Ein zunächst umsatzsteuerlich pauschalierter Landwirt bewirtschaftete einen Betrieb im Ausmaß von 85 

Hektar. Im Jahr 2011 erklärte er gegenüber dem Finanzamt, dass er seine Umsätze nach den allgemeinen 

Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes besteuert haben wolle. Daraufhin schaffte er Maschinen und 

Geräte an und errichtete ein neues Stallgebäude. Er machte im Zeitraum 2011 bis 2014 

Vorsteuergutschriften in Höhe von insgesamt € 231.787 geltend. 

Mit Bescheid vom 14.5.2014 sprach die Sozialversicherungsanstalt der Bauern dem Landwirt eine 

unbefristete Erwerbsunfähigkeitspension ab 1.2.2014 zu. Um die Pension in Anspruch nehmen zu 

können, verpachtete der Land- und Forstwirt den Betrieb mit Pachtvertrag vom 14.3.2014 an seine 

Ehegattin. Der Pachtzins wurde mit € 2.000 vereinbart. Außerdem übernahm er die auf dem Grundstück 

ruhenden Lasten und die Gebäudeversicherung. 

 

Finanzamt erhöhte Umsatzsteuer 

 

Der Landwirt brachte die Umsatzsteuererklärung 2014 beim Finanzamt ein. Erklärungsgemäß wäre eine 

Umsatzsteuergutschrift in Höhe von € 4.603 zu erwarten gewesen. Das Finanzamt setzte aber abweichend 

von der Erklärung die Umsatzsteuer mit € 174.993 fest. Begründet wurde diese Vorgangsweise mit der 

Verpachtung des landwirtschaftlichen Betriebes an die Ehegattin, die es erforderlich mache, für jeden 

Gegenstand des Betriebes, der ganz oder teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigte, eine 

Vorsteuerberichtigung durchzuführen. 

Für die land- und forstwirtschaftlichen Maschinen wurde ein Entnahmeeigenverbrauch angesetzt. Bezüglich 

des Betriebsgebäudes erfolgte eine steuerfreie Entnahme. Die diesbezüglich geltend gemachten Vorsteuern 

seien daher zu berichtigen gewesen. 

 

Beschwerde an das Bundesfinanzgericht 

 

Dagegen wurde Beschwerde erhoben. In der Begründung wurde darauf hingewiesen, dass im Jahr 2018 

eine Übergabe an bzw. eine Vergesellschaftung mit dem Sohn geplant sei. Es sei weder ein Verkauf noch 

eine Schenkung erfolgt. Mit Beschwerdevorentscheidung verwies das Finanzamt auf den nicht konformen 

Pachtzins und ging daher davon aus, dass der Landwirt keine unternehmerische Tätigkeit entfalte. 

Der Landwirt beantragte die Vorlage der Beschwerde an das Bundesfinanzgericht und verwies auf die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, wonach die Marktüblichkeit der Verpachtung kein 

unabdingbares Erfordernis für das Vorliegen einer unternehmerischen Tätigkeit darstelle. 

Das Bundesfinanzgericht gab der Beschwerde teilweise statt. 
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Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 

 

Daraufhin wurde vom Landwirt der Rechtsstreit an den Verwaltungsgerichtshof herangetragen. Der 

Verwaltungsgerichtshof hob zunächst hervor, dass es sich um keine Betätigung mit Annahme von 

Liebhaberei handelt. Außerdem werde ein Umsatz bereits dann gegen Entgelt erbracht, wenn ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Lieferung/Dienstleistung und einer tatsächlich vom Unternehmer 

empfangenen Gegenleistung besteht, unabhängig davon, ob der Preis unter oder über den Selbstkosten und 

unter oder über dem normalen Marktpreis liegt. Ist eine Gegenleistung vereinbart, liegt ein entgeltlicher 

Umsatz vor, und Besteuerungsgrundlage ist die tatsächliche erhaltene Gegenleistung. Diese Gegenleistung 

stellt also den subjektiven, nämlich den tatsächlich erhaltenen Wert, und nicht einen nach objektiven 

Kriterien geschätzten Gegenwert dar. 

 

Die Verpachtung wies laut VwGH keinen Bezug zur Sphäre der privaten Lebensführung der 

Landwirtfamilie auf. Ein Entnahmeeigenverbrauch und eine Verwendung für unternehmensfremde Zwecke 

lagen nicht vor. Daher war auch die Umsatzsteuervorschreibung in Höhe von € 174.993 nicht 

rechtens. 

 

Der Verwaltungsgerichtshof wies abschließend darauf hin, dass als Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer 

unter bestimmten Voraussetzungen – insbesondere, wenn zwischen den Parteien des Umsatzes eine 

Nahebeziehung besteht - der Normalwert heranzuziehen ist. 
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Trinkgelder: Steuerfrei oder nicht? 
 

Nicht nur in Österreich gehört es zum guten Ton, bestimmte Leistungen mit einem kleinen 

Geldbetrag zu honorieren. Wird in dafür typischen Branchen Trinkgeld gewährt, sind diese 

zusätzlichen Einnahmen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen von der Lohnsteuer 

befreit. 

Trinkgelder sind nur dann steuerfrei, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

1. Das Trinkgeld ist ortsüblich, 

2. es wird einem Arbeitnehmer anlässlich einer Arbeitsleistung von dritter Seite zugewendet, 

3. das Trinkgeld wird freiwillig und ohne, dass ein Rechtsanspruch darauf besteht sowie zusätzlich zu 

dem Betrag, der für die Arbeitsleistung zu zahlen ist, gewährt, 

4. dem Arbeitnehmer ist die direkte Annahme des Trinkgeldes nicht aufgrund gesetzlicher oder 

kollektivvertraglicher Bestimmungen untersagt und 

5. das Trinkgeld erfolgt zwar im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis, muss aber letztlich 

„außerhalb“ dessen stehen (keine garantierten Trinkgelder). 

Liegen alle diese Voraussetzungen vor, sind Trinkgeldzahlungen nicht nur von der Lohnsteuer, sondern auch 

vom Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) und der Kommunalsteuer befreit. 

 

Ortsübliches Trinkgeld 

 

Ortsüblich ist ein Trinkgeld dann, wenn es branchenüblich und der Höhe nach angemessen ist. Zu den 

Branchen, in denen Arbeitnehmer üblicherweise Trinkgelder erhalten, zählen insbesondere das 

Friseurgewerbe, das Hotel- und Gastgewerbe oder etwa das Taxi- und Mietwagengewerbe. Bei der Prüfung 

der Angemessenheit ist nicht auf die Höhe des insgesamt hingegebenen Trinkgeldes abzustellen, sondern 

auf die Höhe des jedem einzelnen Arbeitnehmer tatsächlich zugeflossenen Trinkgeldes. 

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass nur Trinkgelder, die einem Arbeitnehmer mit Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit (und nicht etwa dem Unternehmer selbst) zugewendet oder an diesen 

weitergegeben werden, steuerfrei sind. 

Zudem muss das Trinkgeld freiwillig, ohne Rechtsanspruch sowie zusätzlich zu dem Betrag, der für die 

Arbeitsleistung zu zahlen ist, gewährt werden. 

 

Beispiel 

Erklärt ein angestellter Masseur sich bereit, gegen „Trinkgeld“ anstatt einer Teilmassage eine 

Ganzkörpermassage durchzuführen und übergibt der Kunde zusätzlich zu dem in Rechnung gestellten Betrag 

für die Teilmassage ein Trinkgeld, ist nur jener Betrag, der das für die Ganzkörpermassage zu zahlende 

Entgelt übersteigt, als steuerfreies Trinkgeld zu behandeln. 

 

Ob Trinkgelder tatsächlich steuerfrei sind oder nicht, ist anhand der jeweiligen Umstände zu prüfen und zu 

beurteilen. Wir unterstützen und beraten Sie dabei gerne. 
 


